
Kanton St.Gallen

Landwirtschaftsamt

Zufuhr alpfremder Dünger Jahr:

Alp: Alp Nr.: 

Bewirtschafter/in

Die gesetzlichen Grundlagen sind Art. 26 und 30 der Direktzahlungsverordnung (SR 910.13; DZV).

Zufuhr für bewilligte alpfremde Dünger

Für die Zufuhr alpfremder Dünger braucht es ein Gutachten und eine Bewilligung vom 

Amt für Umwelt (AFU). Die Bewilligung wird für höchstens 10 Jahre erteilt und muss nach Ablauf  

vollständig erneuert werden. Für jede Düngerzufuhr sind der Zeitpunkt der Zufuhr, sowie Art,  

Menge und Herkunft der Dünger in diesem Journal auf zuzeichnen.  

Datum: Unterschrift Bewirtschafter/in:

HerkunftDatum Fläche (ha) Koppel Düngerart Menge
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